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Die Stimme der Zuversicht

Im Anschluss an eine kirzlich in Bern
durchgefithrte Truppeniibung erhielt die
Abteilung fiir Luftschutz die spontane An-
erkennung einer Zuschauerin. Der Brief
dieser Frau und Mutter ist in seiner natiir-
lichen Klarheit ein Beispiel erfreulicher
Einsicht, welche die Notwendigkeit der
zivilen Schutzmassnahmen zur unwider-
stehlichen Forderung erhebt. Das zeigen
folgende Sitze:

«Wenn ich mir wibrend des letz-
ten Weltkrieges vorstellte, wir seien
im Luftschutzkeller eingeschlossen und
das Haus falle iiber wuns zusammen,
iberkam mich jedesmal eine grauen-

hafte Furcht und Panikstimmung. Es

erging dibrigens andern genau so wie
mir! Dann nabm ich mir vor, im
Ernstfalle lieber in der Wobnung zu-
grunde zu gehen, als, hoffnungslos im
Keller eingeschlossen, einem lang-
samen Tode entgegen zu sehen.

Damals wusste ich praktisch nichts
von der Rettungsarbeit des Luftschut-
zes. Theoretisch horte ich in der letz-
ten Zeit durch Pressemeldungen und
Lhre sonstigen Aufklirungsbemiibhun-
gen etliches davon.

Aber erst diese realistische Uebung
hat mir die Ueberzengung gegeben,
dass man unbedingt in den Schutz-
ranm muss und es darin anch aushdlt,

wenn man die Aussicht auf Rettung
hat.

Mit dieser Hoffnung im Herzen
wird man es lange aushalten. Man
wird auch andere zum Durchhalten
ermuntern aus der vollen Ueberzeu-
gung heraus, es gebe irgendwo Men-
schen, die wissen, dass man verschiit-
tet ist und die alles tun werden, um
Hilfe zu bringen.

Zu wissen, es gibt einen genauen
Plan, es gibt gut ausgebildete Leute
und die geeigneten Werkzeuge, um
die Verschiitteten zu retten, das stirkt
das Vertrauen, gibt einem Hoffnung
und die Kraft durchzubalten!»

Die Hauswehren und ihr Einsatz, mit Bildern aus dem neuen Hauswehrfilm der Abt. fiir Luftschutz.

Von Oberstlt. A. Riser, Bern

1. Kriegserfahrungen

Feuer, Wassernot und Panik konnen nach den ge-
machten Erfahrungen nur gemeistert werden, wenn sie in
der Entstehung erfasst werden. Deshalb muss das
Schwergewicht der Abwehr im Haus und im Betrieb
einsetzen. Hauswehren und Betriebsschutzorganisatio-
nen sind die Eckpfeiler, die vorderste Front innerhalb
unserer Schutzmassnahmen. Jedes Feuer, jedes Wasser
und jede Panik sind zuerst klein. Richtig und zeitig
angefasst, konnen sie in diesem Stadium von den
Selbstschutzkriften im Haus oder im Betrieb unter
Kontrolle gebracht werden.

Die Kiriegserfahrungen zeigen eindeutig, dass
dort, wo der Selbstschutz im Haus oder Betrieb bei-
zeiten, mit dem notigen Einsatz, dem richtigen Mate-
rial und der erforderlichen Ausbildung eingriff,
Erstaunliches geleistet wurde. Es wurden einzelne
Hiuser, Blocks oder Betriebe gehalten, wihrend rings
herum alles in Schutt und Asche sank.

Die Kriegserfahrungen liessen speziell den Selbst-
schutz im Hause immer mehr hervortreten. Er hatte
die ersten Massnahmen bei Brinden, Verletzten, Ein-
geschlossenen, Ausgebombten und Schiden verschie-
denster Art zu leisten, diente daneben aber auch als
Beobachtungs- und Meldestelle. Thm wurde zudem im
Hause die Kontrolle der Verdunkelung und Entriim-
pelung sowie die Ueberwachung des Schutzraumes
iiberbunden. Die Selbstschutzkrifte oder die Haus-
feuerwehren, wie wir sie bei uns bezeichneten, wurden
ein wichtiges Bindeglied zwischen Behorden und Bevol-
kerung. Thre grosse psychologische Bedeutung fiir die
Moral und das Durchhalten der Bevolkerung ist heute
unbestritten. Je nach der Arbeit der Hausfeuerwehren
wurden Flichenbrinde vermieden, erhielt sich auch
der Widerstandswille der Bevolkerung oder es ent-
standen Flichenbrinde und zeigten sich Defaitismus,
Panik, Verzweiflung.

Die Gefahren durch Hitze, Rauch, Splitter, Balken
usw. waren nicht unerheblich. Deshalb wurden in
Deutschland und England alle Angehdrigen des Selbst-
schutzes mit Schutzhelm und Gasmaske ausgeriistet.
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Der Branddirektor in Stuttgart ist auf Grund per-
sonlicher Beobachtungen der Auffassung, dass die
Hausfeuerwehren Grosses leisteten, solange sie im
Hause ausharrten und nach dem Angriff sofort die
Schadenbekimpfung aufnahmen. Als sie jedoch spiter
dem weiter entfernten Stollen zueilten und dort einen
bessern Schutz suchten, verging zuviel Zeit, bis sie
wieder zuriickkamen. Es gelang ihnen dann vielfach
nicht mehr, das Feuer einzudimmen. Es war unter-
dessen so gross geworden, dass die vorhandenen Mit-
tel hierfiir nicht mehr ausreichten.

Bei der Bombardierung von Basel am 4. Mirz 1945
wurden 79 Hiuser von Brandbomben getroffen, viele
davon gleich von mehreren. In 61 Fillen konnten die
Entstehungsbrinde von den Hausfeuerwehren geldscht
werden, trotzdem diese Oiganisation zu dieser Zeit
nicht auf Pikett gestellt war.

Bei Fliegeralarm bezieht die Hauswehr ihren Posten



In Freiburg i. Br. mussten Hausfeuerwehren und
Blockwarte eingesetzt werden, um Leute, welche durch
Flichenfeuer in den Schutzriumen gefihrdet waren,
aus den Gebiduden zu bringen.

In Deutschland wie in England waren die Haus-
feuerwehren zu Beginn des Krieges nicht so eng-
maschig organisiert wie spiter. Man rechnete auf zehn
Einwohner mit ein bis zwei Personen. Die Kriegs-
erfahrungen zwangen zu einem grdssern Aufgebot.
Zum Schluss waren in England wie in Deutschland
auf etwa fiinf Einwohner eine Person dem Selbst-
schutz oder der Hausfeuerwehr zugeteilt, was unge-
fihr dem entsprach, was wir in der Schweiz am Schluss
des letzten Aktivdienstes auch hatten.

Hauswehren statt Hausfeuerwehren werden sie
heute genannt, weil sie nicht nur zu l6schen, sondern
im Hause alle mogliche Erste Hilfe zu leisten haben.

2. Organisation

Hauswehren werden grundsitzlich in allen Ort-
schaften mit 1000 und mehr Einwohnern aufgestellt.
Ausnahmen sind sowohl fiir grossere wie fir kleinere
Ortschaften moglich.

Unter dem Namen Hauswehr ist die ganze Schutz-
und Rettungsorganisation im Hause zu verstchen.

Eine Hauswehr ist flir jedes tags oder nachts stin-
dig beniitzte Gebdude zu bilden, soweit dies die An-
zahl und die Eignung der eingeteilten Personen ge-
statten. »

Unbewohnte Gebiude sind in die Beobachtung und
Organisation einzubeziehen.

Wo es zweckdienlich erscheint, bilden die Perso-
nen mehrerer benachbarter Gebidude gemeinsam eine
Hauswehr.

Die Hauswehren sind grundsitzlich hausgebunden.

Jede Hauswehr besteht aus dem Gebdudechef und
vier bis fiinf weiteren Personen, wovon eine mit Sama-
riterausbildung.

Dem Quartier- oder Blockchef sind bei Bedarf
zwei bis drei Verbindungsleute beigegeben, wovon
cine Person mit Samariterausbildung.

In die Leitung der Organisation der Hauswehren
teilen sich:

a) Gebdudechef
b) Blockchef
¢) Quartierchef
d) Dienstchef

Der Gebdudechef ist verantwortlich fir die Orga-
nisation, Ausriistung und den Einsatz der Hauswehr
im Gebiude.

Auf je 300—600 Einwohner sind die Hauswehren
als Blockwehr zusammenzuschliessen.

Der Blockchef ist verantwortlich fiir die Organi-
sation, Ausristung und den Einsatz der Hauswehren
im Block.

An der Spitze der Organisation der Hauswehren
steht in der Ortschaft der Dienstchef. In grésseren Ort-
schaften mit mehr als 3000 Einwohnern wird zudem
auf je 2000—4000 Einwohner als Zwischenglied ein

Die Hausinsassen gehen in den Schutzraum

Quartierchef ausgebildet, der in seinem Bereich eine
Art Ortschef-Stellvertreter ist.

Der Dienst- und Quartierchef sind als Gemeinde-
instruktoren verantwortlich fir die Organisation, Aus-
rustung und Ausbildung der Hauswehren in der Ort-
schaft.

Die Kantonsinstruktoren leiten und beaufsichtigen
die Organisation und Ausbildung der Hauswchren im
Kanton.

Allfillige Regionsinstruktoren sind die Gehilfen
der Kantonsinstruktoren. Sie leiten und beaufsichtigen
nach Weisung des Kantons die Organisation und Aus-
bildung der Hauswehren in der betreffenden Region.

Ablenkende Beschiftigung ist wichtig
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3. Ausriistung — Schutzhelm
; : . — Gasmaske
A. Vorgesehene obligatorische Ausriistung — el
a) Allgemeine Ausriistung — Taschenlampe
— In jedem Stockwerk auf eine Fliche von je — Schutzbrille
20 m? etwa 5 kg Sand (in Kisten oder Sicken). — Armbinde
— In jedem Stockwerk und Kellergeschoss grosse . ;
Wasserbehilter (Zuber, Fass, Badewanne) pro B. Fakultative Ausristung
m? 1 Liter. (Spitere Weisungen betr. Schaffung a) Allgemeine Ausriistung
von Wasserreserven ausserhalb dem Hause — Feuerhaken fiir jedes Stockwerk
blel.ben vaeleliang, — Fiir grossere Hiuser mehrere Eimerspritzen
~ In ]e.:.dem gockwerdk zuKden lSancbi- ufn;il Wasse;- — Improvisierte  Haushydranten (z. B. Anschluss-
\ohrra;elil sy oder Reiel, sacnfalls Wt moglichkeit des Gartenschlauches am Woasser-
SehauLe, hahn). (Dazu evtl. weiteres Material im Block,
— In jedem Haus Axt oder Kreuzpickel sowie im Quartier, in der Ortschaft).
Brecheisen. o . R
— In jedem Haus ein Feuerhaken (starke Stange, b) Permnlz;be Ausriistung  fir alle Angehorigen der
2—3 m lang, mit einem festen Haken). Hdimishten . .
— In jedem Haus cine Eimerspritze mit 2 Eimern o Als- E.Sekleldling: Skl;hosen',d lange Sporthosen,
zu 15 Liter Inhalt (unzerbrechliche, auch ge- Tralningsanadige, Teberklcider,
brauchte Gefisse). — Armbinden mit Kantons- oder Gemeindewap-
— In jedem Haus ein Alarminstrument. e T,
— In jedem Haus ecine einfache Luftschutzapo- C. Merkblitter
theke als Erste Hilfe (auch alf .Hausapothe.ke Zur Orientierung aller Hausbewohner werden in
zu gebrauchen), welche das notigste Material . . - .
N p . jedem Gebdude Luftschutz-Merkblitter angebracht, die
fir Verbinde und Wundbehandlung enthilt. . . . .
. . . von der Abteilung fir Luftschutz geliefert werden. Sie
(Dazu die Spezialausriistung des Schutzraumes ; . : ;
. i ” . B sind schon heute in allen Gemeinden eingelagert, so
sowie Pline iber seine Lage, Grdsse und ; ; ; :
’ : dass eine notwendige Verteilung rasch vor sich gehen
Belegung beim Block- und Quartierchef, so- leasi
i im Dienstchef. ’
wie beim Bicostenel.) D. Ausriistung im Ausland
b) Personliche Aunsriistung; Aunsriistung aller Angehd- Als Vergleich sei mitgeteilt, was an Ausriistung
rigen gemiss dem deutschen Reichsgesetzblatt 1943/80 in
— Derbe (hohe) Schuhe einer Selbstschutzorganisation in Deutschland vot-
— Feste Handschuhe geschrieben war:
Gegenstand Anzahl

Handfeuerspritzen (Eimerspritze)

Einreisshaken (mit Haken oder kriftigem, langem Nagel
verschene Holzstange)

Leinen (lange, kriftige Leine)

Leitern (Steh- oder Anstelleiter)
Luftschutz-Hausapotheke

Feuerpatschen (1—2 m langer, kriftiger Stock an des-
sen Ende ein vor der Benutzung mit Wasser zu trin-
kendes Stiick Stoff befestigt ist.)

Wassereimer

Woasserbehilter (Fass, Kibel, Waschbottich, Wanne
oder dergleichen)

Sandkisten (mit etwa 5 Eimern Sand oder Erde)
Handschaufeln

Léschsandsicke (5 kg)

Schaufeln oder Spaten
Aexte oder Beile
Armbinden

|

je Treppenhaus 1 Stiick, auf Anordnung des Orts-
polizeiverwalters mehrere
1 Stiick je Treppenhaus

1 Stiick je Treppenhaus
1 Stiick je Treppenhaus
1 Stick

1—2 Stiick je Treppenhaus

1—2 Stiick je Haushaltung

1 oder mehr Stiick je Treppenhaus sowie 1 oder mehr
Stiick im Keller jedes Hauses

1—2 Stick pro Treppenhaus

1 Stick je Sandkiste

im allg. 2 Stiick fiir jeden Raum mittlerer Grosse, ver-
teilt auf Wohnungen und Treppenhaus

1 Stiick je Treppenhaus

1 Stiick je Treppenhaus

1 Stiick je Luftschutzwart, je Laienhelfer(in), je Melder
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Offenes Licht und rauchen im Schutzraum verboten!

4. Aufgaben

Die Hauswehren haben namentlich folgende Auf-
gaben:
— Instruktion der Hausbewohner, insbesondere durch

Weiterleitung und Erlduterung behordlicher Wei-

sungen;

— Mithilfe bei der Durchfithrung und Kontrolle der

Entrimpelung und Verdunkelung;

— Alarmierung im Hause;

— Verhiitung und Bekdmpfung der Panik;

— Bekimpfung von Brandausbriichen;

— Erste Hilfeleistung an die Hausbewohner;

— Rettung bei Verschiittung;

— Erste Wiederinstandstellungs- und Aufriumungs-
arbeiten;

— Zusammenarbeit mit andern Hilfskraften.

Eine Brandbombe wird mit Sand unschidlich gemacht

Vorweg liegen diese Aufgaben beim Gebdudechef,
mit dessen Ausbildung letztes Jahr begonnen wurde.

Die Verstirkung der Hauswehren bilden die
Kriegsfeuerwehren mit ihren Grossloschgeriten. Die
Hauswehren sollen so ausgebildet sein, dass sie den
Kriegsfeuerwehren im einfachen Hydranten- und
Schlauchdienst als Hilfskrifte dienen und ihr notfalls
den Riicken sicherstellen kdnnen. Wo die Kriegsfeuer-
wehr zum Einsatz gelangt, unterstehen die vorhan-
denen Hausfeuerwehren taktisch dem Kommandan-
ten der Kriegsfeuerwehr.

Hauswehren und Kriegsfeuerwehren arbeiten eng
zusammen, und der zustindige Block- oder Quartierchef
orientiert den Kommandanten der Kriegsfeuerwehr lau-
fend tber die Ereignisse in seinem Block bzw. Quartier.
Die Hauswehren verhindern z. B. den Uebergriff auf das

Erfolgreiche Schadenbekimpfung mit Eimerspritze und Feuerhaken
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Pflege eines Verletzten

Nachbarhaus, wihrend die Kriegsfeuerwehr im Innen-
angriff den Brandherd angeht. Die Hauswehren kénnen
aber auch zur Bekimpfung des Flugfeuers eingesetzt wer-
den. Entsteht im tbrigen in der Loschaktion der Kriegs-
feuerwehr voriibergehend ein Unterbruch, z. B. durch
den Ausfall einer Motorspritze, so kénnen es wieder
zasammengefasste Mittel der Hauswehren sein, welche
bis zum erneuten Angriff der Kriegsfeuerwehr das
Feuer so lange an der Weiterausbreitung hindern.

Werden Luftschutztruppen eingesetzt, so unter-
stehen im betreffenden Abschnitt die Hauswehren tak-
tisch dem Kommandanten der Luftschutztruppen. Sie
dienen diesem als Hilfskrifte, soweit dies ihrer Aus-
ristung und Ausbildung nach méoglich ist. Der Block-
chef steht in diesem Falle dem Schadenplatzkomman-
danten der Luftschutztruppen als Verbindungsmann
zur Verfigung.

5. Ausbildung
Die Ausbildung tibernehmen:

a) der Bund fir die Kantonsinstruktoren;

b) die Kantone fir allfillige Regionsinstruktoren, die
Orts- und Quartierchefs;

¢) die Gemeinden fiir die Block- und Gebdudechefs so-
wie die weitern Angehorigen der Hauswehren.
Der Bund bildet pro Kanton 1—4 Kantonsinstruk-

toren aus. In zweisprachigen Kantonen soll mindestens

einer davon die zweite Kantonssprache beherrschen.
Jeder Kanton stellt zur Unterstiitzung der Kan-
tonsinstruktoren die notigen Regionsinstruktoren auf.
Kleinere Kantone konnen ihre Kantonsinstrukto-
ren als Regionsinstruktoren verwenden.
Es haben zu instruieren:

a) die Kantonsinstruktoren in den kantonalen Kursen
entsprechend dem Programm der eidgendssischen
Kurse;

b) die Kantons- und Regionsinstruktoren in den Bezirks-
kursen entsprechend dem Programm der kantonalen
Kurse;

¢) die Dienst- und Quartierchefs in den Gemeindekur-
sen entsprechend dem Programm der Regional-
kurse.

Die Kantone kénnen beim Vorliegen besonderer Ver-
hiltnisse Programminderungen bewilligen.

Als Unterlagen fur die Ausbildung dienen weit-
gehend das bereits erwihnte neue Luftschutz-Merkblatt
sowie die Instruktionen in den eidg. Kursen und Rap-
porten.

6. Kosten

Soweit der Bund fur die Hauswehren Massnahmen
vorschreibt, welche fiir Kantone und Gemeinden finan-
zielle Folgen haben, hat er sich gemiss der heutigen
Rechtslage an den Kosten mit 50 % zu beteiligen.

Vorldufig handelt es sich nur um Auslagen zur
Ausbildung des Kaders.

7. Schlussbemerkung

Es werden in der ganzen Schweiz etwa 800 Ortschaf-
ten mit etwa 2,5 Mio Einwohnern sein, welche gros-
sere oder kleinere Hauswehren aufzustellen haben.
Wihrend am Schluss des letzten Aktivdienstes etwa
485 000 Personen in den damaligen Hausfeuerwehren
eingeteilt waren, dirften nach den neuen Vorschriften
mehr als 500 000 Personen, wovon allein 80—90 000
Gebdudewarte von der Organisation der Hauswehren
erfasst werden.

In einem gewissen Sinne macht die Aufstellung
von Hauswehren auch die Erstellung von Schutzriu-
men notwendig. Denn wo sollen sich die Hauswehren
einigermassen geschiitzt fur den Einsatz bereitstellen,
wenn nicht in einem Keller bzw. Schutzraum? Abge-
sehen davon, dass selbstverstindlich auch die andern
Hausbewohner irgendwo Schutz finden sollten.

Die Hauswehren sind jedenfalls geeignet, den
Fatalismus und die Panikstimmung zu tberwinden
und die Abwehrbereitschaft in einem dusserst wichti-
gen Teil des Zivilschutzes unter Umstinden entschei-
dend zu stirken.

Loschung eines Zimmerbrandes



	Die Hauswehren und ihr Einsatz : mit Bildern aus dem neuen Hauswehrfilm der Abt. für Luftschutz

